
Stimmregister

Stimmberechtigt an der Urne (eidgenössische, kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen) sowie
an der Gemeindeversammlung sind alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger ab vollendetem 18. Altersjahr mit
zivilrechtlichem Wohnsitz in Dänikon.

Auslandschweizerinnen und -schweizer sind in eidgenössischen Angelegenheiten sowie bei Ständeratswahlen,
in Dänikon stimmberechtigt, sofern sie Bürger von Dänikon sind oder ihren letzten zivilrechtlichen Wohnsitz in
Dänikon hatten. Für die Eintragung im Stimmregister melden Sie sich bitte bei der zuständigen
schweizerischen Vertretung im Ausland an.

Links
Adressen der Auslandvertretungen

Zuständige Abteilung
Einwohnerkontrolle

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/kontakt/social-media/vertretungen-im-ausland.html
https://www.daenikon.ch/verwaltung/abteilungen-aemter/einwohnerkontrolle.html/150/unit/7

